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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1979

Norm

GewO 1973 §6 Z1

GewO 1973 §94 Z71

Rechtssatz

Die Herstellung von Schlüsseln von Hand oder durch Maschinen außerhalb der industriellen Ausübungsform gemäß §

94 Z 71, § 6 Z 1 GewO 1973, fällt unter das Schlosserhandwerk wobei die Herstellung durch einen Automaten nur dann

aus dem Rahmen des Handwerks herausfallen würde, wenn das Erzeugnis von Anfang bis zum Abschluß zur Gänze

durch die Tätigkeit des Automaten hervorgebracht würde und nur einfache Teiltätigkeiten im Sinne des § 31 GewO

1973 erforderlich wären, was bei derartigen Schlüsselautomaten aber nicht der Fall ist.
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